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Schönheide, 12.05.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

beigefiigt erhalten Sie / ihr lnformationen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Unnsetzung der
COVI D-19-Sch utzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) :

Die Bundesnothrernse bestimrnt aktuell die Rahrnenbedingungen für den Schul- und Kitabetrieb in Sachsen.

Mit der nun erlassenen COVID-19-§chutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung der tsundesregierung komnlen
ureitere Neuregelungen hinzu. Ein Überblick.

Gibt es Ausnahmen für €eimpfte und Genesene?

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind geimpfte oder genesene Personen Eetesteten Personen
gleichglestellt. Das heißt: Lehrkräfte, schulisches Personal sowie Schülerinnen und Schüler, die geimpft oder
genesen sind, sind von der Pflicht, sich zweimal pro Woche auf eine lnfektion mit dem Coronavirus testen zu

lassen, befreit. Sie können die Schulen somit frei betreten. Das gilt auch für sonstige Personen, wie zum Beispiel
Eltern. Auch diese benötigen für den Zutritt zum Schulgelände keinen negativen Testnachweis rnehr.
Hinwe$s: Diese Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen gelten nicht, wenn sie typische Symptome einer
lnfektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen oder wenn eine aktuelle lnfektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 bei ihnen nachgewiesen ist.

Wer gilt als »geimpft<< oder »genesen<<?

Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person. Sie besitzt einen auf sie ausgestellten lrnpfnachweis, der
eine vollständige Schutzimpfung gegen das Corona'virus SARS-CoV-Z belegt.
Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens L4 Tage vergangen sein, Bei den lmpfstoffen

o BioNTech
o Moderna
e AstraZeneca

kommt es für die Berechnung der 14 Tage auf die zweite lmpfung an.

Beim lmpfstoffJohnson&Johnson ist nur eine lmpfdosis für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich und die
genannten 14 Tage sind ab dieser lmpfung zu rechnen.

Bei genesenen Personen genügt eine lmpfstoffdosis, um als geimpfte Person zu gelten.

Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person. Sie ist im Besitz r:ines auf sie ausgestellten
Genesenennachweises.
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Als Genesenennachweis gilt ein Nachweis, der eine vorherige lnfektion rnit dem Coronavirus SARS-CoV-2

bestätigt, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mitteis Nukleinsäurenachweis (etwa

PCR ocler PoC-PCR) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate (jeweils gerechnet ab dem
positiven Testergebnis) zurückliegt. Ein positiver Antigenschnelltest oder ein Antikörpertest werden nicht
anerka nnt.

Zur Nachweisführung sind lmpf- oder Testbescheinigungen gemeinsam mit einem amtlichen Aursweispapier im

Original vorzulegen.

Nein. Die bisherige Möglichkeit nach der Sächsischen Corona-Schutz-Ver«rrdnung, den zweimaligen Test pro

Woche auf eine lnfektion mi1; dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu Hause machen zu können, hat die

Bundersregierung durch eine eigene Regelung ersetzt. Eine qualifizierte Selbstauskunft ist daher nicht mehr
möglich, da das Bundesrecht gilt.
Ab sofort müssen die Tests in den Schulen unter Aufsicht vorgenommen werden.

Anzuerkennen sind darüber hinaus auch Testnachureise, die
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahnung besitzt, erfolgt sind oder
von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz L der Coronavirus-Testverordnung vorgenommen oder überwacht
wurden (u. a. Testzentren).
Die Testung darf zurückliegen.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ist gebeten worden, die

entsprechenden Vorschriften der Corona-Schutz-Vr:rordnung des Freistaates Sachsen aus Gründen der

Rechtsklarheit zeitnah an die bundesrechtlichen Vorgaben anzupassen. lrn Hinblick auf den Feiertag am 13. Mai

2021 und den in der Regel unterrichtsfreien Folgetag sind die

, entsprechend anzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen

L/'
(üUAt,

G. Dobler
Schulleiterin


